
Im Vordergrund der No-
velle steht der Ausbau der
besonderen Befugnisse

der Sicherheitsbehörden zur
Verhinderung gewalttätiger
Auseinandersetzungen im
Zusammenhang mit Sport-
großveranstaltungen – nicht
zuletzt im Hinblick auf die
Fußballeuropameisterschaft
2008, noch besser als bisher
vorbeugen zu können. 

Die Novelle umfasst im
Detail folgende Regelun-
gen:
• Adaptierung der Maßnah-
me der Gefährderansprache,
• Schaffung weiterer präven-
tiver Befugnisse („Meldeauf-
lage, Belehrung, zwangswei-
se Vorführung und Anhal-

tung“) bei einer Sicherheits-
behörde in unmittelbarem
zeitlichem Zusammenhang
mit einer bestimmten Sport-
großveranstaltung und
• Schaffung eines entspre-
chenden Verwaltungs-
straftatbestands.

Gefährderansprache. Be-
reits mit der Novelle BGBl.
I 2005/158 wurde das Ins-
trument der Gefährderan-
sprache in das SPG aufge-
nommen. Damit soll im
Rahmen einer Kontaktauf-
nahme zwischen Sicher-
heitsbehörde und einem po-
tenziellen Gewalttäter durch
persönliche Ansprache und
Belehrung des Betroffenen

eine Sensibilisierung für
rechtskonformes Verhalten
bei Sportgroßveranstaltun-
gen erreicht werden. 

Die Gefährderansprache
hat sich seither in der poli-
zeilichen Praxis bewährt.
Daher soll sie als präventi-
ves Mittel bei gewaltberei-
ten Fans, die bereits Ver-
waltungsübertretungen nach
§§ 81 oder 82 SPG oder
nach dem Pyrotechnikgesetz
begangen haben, erhalten
bleiben. Wesentliches Ele-
ment für die Vorladung ei-
nes Menschen mittels Be-
scheid zu seiner Wohnsitz-
behörde ist auch die Pro-
gnose, dass er weitere ge-
fährliche Angriffe in Zu-

sammenhang mit Sport-
großveranstaltungen bege-
hen wird. Diesbezüglich un-
terscheidet sich die Neure-
gelung nicht von der bishe-
rigen Bestimmung. 

Bei der Verwirklichung
gefährlicher Angriffe ist je-
doch nunmehr § 49 c SPG
(„Präventive Maßnahmen:
Meldeauflage, Belehrung,
zwangsweise Vorführung
und Anhaltung“) einschlä-
gig. Dieser knüpft an stren-
gere Voraussetzungen an.
Darüber hinaus unterschei-
den sich die beiden Instru-
mente nach dem Zeitpunkt
ihrer Anwendung: Während
die Gefährderansprache
schon aus Gründen der Ver-
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Gefährderansprache: Damit soll im Rahmen einer Kontaktaufnahme zwischen Sicherheitsbehörde und einem potenziellen 
Gewalttäter durch persönliche Ansprache und Belehrung des Betroffenen eine Sensibilisierung für rechtskonformes Verhalten
bei Sportgroßveranstaltungen erreicht werden. 

Sichere Sportgroßveranstaltungen
Mit der im Dezember 2007 beschlossenen und am 1. Jänner 2008 in Kraft getretenen Novelle zum 
Sicherheitspolizeigesetz, BGBl. I 2007/113, hat der Gesetzgeber ein weiteres Maßnahmenpaket zur

Verhinderung von Gewalt bei Sportgroßveranstaltungen geschaffen. 



hältnismäßigkeit nicht zum
Zeitpunkt der betreffenden
Sportgroßveranstaltung
durchzuführen sein wird, ist
dies gerade ein Merkmal der
Meldeauflage. 

Meldeauflage. Eine Mel-
deauflage kann erteilt wer-
den, wenn jemand innerhalb
des im Gesetz genannten
Zeitraums von zwei Jahren
bereits einen gefährlichen
Angriff, also eine vorsätzli-
che Gewalttat, unter An-
wendung von Gewalt gegen
Leben, Gesundheit oder
fremdes Eigentum im Zu-
sammenhang mit Sport-
großveranstaltungen began-
gen, im Ausland einen ver-
gleichbaren Sachverhalt
verwirklicht hat oder gegen
ein Betretungsverbot nach §
49 a Abs. 2 (ehemals § 36 b
Abs. 2) verstoßen hat. 

Um auch international
vernetzt adäquat reagieren
zu können und auch dieses
Instrument (entsprechend
der Möglichkeit der Auf-
nahme in die zentrale Datei
zur Erfassung von Personen,
die im Zusammenhang mit
Sportgroßveranstaltungen
spezifische strafbare Hand-
lungen auch im Ausland be-
gangen haben) bei Sport-
großveranstaltungen mit in-
ternationaler Dimension zur
Verhinderung von Gewalt-
taten einsetzen zu können,
ist die Erteilung einer Mel-
deauflage auch bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen
durch vergleichbare auslän-
dische Sachverhalte mög-
lich. Die Grundlagen für die
Übermittlung der Daten von
ausländischen Behörden fin-
den sich im Polizeikoopera-
tionsgesetz und in zwi-
schenstaatlichen Vereinba-
rungen.  

Zusätzlich zum Vorlie-
gen einer der genannten
Voraussetzungen ist eine
Prognose dahingehend er-
forderlich, dass ein Wohl-
verhalten bei einer künfti-
gen Sportgroßveranstaltung
nicht wahrscheinlich ist.

Diese Prognose im Einzel-
fall ist ein wesentliches Ele-
ment für die mögliche Maß-
nahme der Sicherheits-
behörde; die Tatsachen kön-
nen etwa darin begründet
sein, dass beispielsweise im
Wege der szenekundigen
Beamten oder durch Infor-
mationen im Internet kon-
krete Hinweise auf Teilnah-
me des Betroffenen an ge-
walttätigen Auseinanderset-
zungen bei einer künftigen
Sportgroßveranstaltung be-
stehen.

Die Meldeauflage kann
in unmittelbarem zeitlichen
Zusammenhang mit einer
Sportgroßveranstaltung ver-
fügt, und somit die Teilnah-
me des Betreffenden an der
Veranstaltung unterbunden
werden. Zusätzlich hat die
Sicherheitsbehörde eine
amtliche Belehrung über
rechtskonformes Verhalten
bei Sportgroßveranstaltun-
gen durchzuführen. Die Be-
lehrung erfolgt in der Wei-
se, dass der Betroffene mit-
tels Ladungsbescheids zur
Sicherheitsbehörde des
Wohnsitzes vorgeladen
wird. Nach dem Gesetz sind
jedenfalls Ort und Dauer der
Sportgroßveranstaltung so-
wie der Wohnsitz des Be-
troffenen angemessen zu
berücksichtigen. 

In der Folge wird die Be-
lehrung vor allem die ge-
setzlichen Bestimmungen,
den Grund der Vorladung
sowie Darlegungen über die
Konsequenzen bei weiteren
Verstößen in Zusammen-
hang mit Sportgroßveran-
staltungen umfassen (Durch-
führung durch Behördenver-
treter sowie szenekundige
Beamte). 

Die Anordnung ist ein Be-
scheid, der den Betreffen-
den zum Erscheinen und zur
Duldung der amtlichen Be-
lehrung verpflichtet.  Der
mit der Vorladung unter
Androhung von Zwang aus-
gesprochenen Verpflichtung
ist zu entsprechen, wenn der
Betreffende nicht durch ei-
nen der im Gesetz normier-
ten Entschuldigungsgründe
(Krankheit oder sonstige be-
gründete Hindernisse) abge-
halten wird, andernfalls ist
eine zwangsweise Vor-
führung zulässig. Diese
zwangsweise Vorführung ist
im Bescheid anzukündigen.
Eine Anhaltung hat jeden-
falls den Grundsätzen der
Verhältnismäßigkeit zu ent-
sprechen.

Verwaltungsübertretung.
Wenn der Betroffene der
Meldeauflage unentschul-

digt nicht nachkommt oder
die amtliche Belehrung so
behindert, dass ihr Zweck
nicht erreicht werden kann,
gilt dies als Verwaltungs-
übertretung und ist unab-
hängig von einer allfälligen
Vorführung nach § 84 Abs.
1a SPG zu ahnden, wobei
die §§ 35 f des Verwal-
tungsstrafgesetzes gelten. 

Im Falle eines Verhar-
rens in der Behinderung
oder Störung der amtlichen
Belehrung bei einem Poli-
zeikommando ist daher eine
Festnahme und Anhaltung
möglich und entspricht dem
Ziel dieser Regelungen, Ge-
walt bei Sportgroßveranstal-
tungen zu verhindern. Bei
wiederholtem Verstoß ge-
gen die Mitwirkungsver-
pflichtungen kommt die
Verhängung einer qualifi-
zierten Verwaltungsstrafe in
Betracht (Geldstrafe bis zu
1.500 Euro).

Sonstiges. Um die Be-
fugnisse im Zusammenhang
mit Sportgroßveranstaltun-
gen besonders hervorzuhe-
ben, wurde ein eigener Ab-
schnitt unter der Bezeich-
nung „Besondere Befugnis-
se zur Verhinderung von
Gewalt bei Sportgroßveran-
staltungen“ im SPG ge-
schaffen. Durch eine Über-
gangsbestimmung wird si-
chergestellt, dass auch die
nach der alten Rechtslage
verhängten Betretungsver-
bote bei Anwendung des
(neuen) § 49c berücksichtigt
werden können.

Zusammenfassung. Ge-
meinsam mit dem bereits be-
stehenden Instrument des Si-
cherheitsbereiches in § 49a
SPG und der Möglichkeit
der zentralen Datenspeiche-
rung von (in- und ausländi-
schen) Gewalttätern in § 57
Abs. 1 Z 11a SPG besteht
nun im Sicherheitspolizei-
recht ein breites Regelungs-
paket zur Bekämpfung von
Gewalt bei Sportgroßveran-
staltungen.          Peter Andre   
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„Besondere Befugnisse zur Verhinderung von Gewalt bei
Sportgroßveranstaltungen“ wurden im SPG geschaffen. 


